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§ 1a BAG Ziele der Berufsausbildung
– Qualitätsmanagement

 BAG - Berufsausbildungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die aufgrund dieses Bundesgesetzes festgelegten Berufsausbildungen sollen auf qualifizierte berufliche

Tätigkeiten vorbereiten und dazu die erforderlichen Kompetenzen (Kenntnisse, Fertigkeiten und

Schlüsselqualifikationen) vermitteln. Absolventen und Absolventinnen einer Berufsausbildung gemäß diesem

Bundesgesetz sollen insbesondere zur Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit in Arbeits- und

Lernsituationen befähigt werden (berufliche Handlungskompetenz gemäß § 21 Abs. 1). Weiters soll die

Berufsausbildung zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beitragen. Dabei ist insbesondere auf die

Aktualität und Arbeitsmarktrelevanz der Berufsbilder der einzelnen Lehrberufe hinzuwirken.

2. (2)Um die Attraktivität der Berufsausbildung zu fördern, ist bei den Maßnahmen im Rahmen der Vollziehung

dieses Bundesgesetzes auf die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungswegen und die

internationale Dimension der Berufsausbildung zu achten.

3. (3)Um die Erreichung der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Ziele der Berufsausbildung zu unterstützen, koordiniert

und fördert der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Zusammenarbeit zwischen den

mit Angelegenheiten der Berufsausbildung befassten Behörden und Institutionen bei der Erstellung von

Strategien und der Konzeption von Maßnahmen zu Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der

Berufsausbildung.

4. (4)Zur Erprobung von innovativen Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit der dualen Ausbildung kann der

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Modellprojekte genehmigen.

5. (5)Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist zur Durchführung von systematischen

Lehrberufsanalysen im Zeitabstand von längstens fünf Jahren verpflichtet, um inländische, europäische und

internationale Entwicklungen sowie veränderte wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Erfordernisse in

der Berufsausbildung zu berücksichtigen und neue Berufsbilder zu entwickeln.

6. (6)Bei der Entwicklung neuer Berufsbilder sowie sonstiger Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen

für die Ausbildung sind die Ergebnisse aktueller Forschung und Entwicklung zu berücksichtigen.

Erforderlichenfalls kann die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Rahmen der

Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes (Art. 17 B-VG) entsprechende Einrichtungen beauftragen oder weitere

Maßnahmen zur Förderung von Qualität und Innovation in der Ausbildung setzen, sofern dies der Qualitäts- und

Effizienzsteigerung in der dualen Ausbildung dient.
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